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Sehr geehrte Damen und Herren, 
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die Wirtschaftskammer Österreich bedankt sich für die GeLegenheit zur SteLLungnahme. 

Wir begrüßen die MögLichkeit, dass Vertragsbedienstete in Zukunft auch Wiedereingliede· 
rungsteiLzeit in Anspruch nehmen können. Die gepLanten RegeLungen orientieren sich am Mo· 
deLL für die Privatwirtschaft. 

Der neue §88a Richter· und Staatsanwaltschaftsdienstgesetz soll es Richtern ermögLichen eine 
Schwerarbeitspension in Anspruch zu nehmen. Hinsichtlich der Voraussetzungen wird auf die 
Schwerarbeitsverordnung (BGBt. 11 105/2006) verwiesen. Die EB zu § 88a RStDG verweisen auf 
§ 1 (1) Z. 6 Schwerarbeits·VO und führen aus, dass eine Schwerarbeitspension künftig dann in 
Anspruch genommen werden kann, wenn ein Anspruch auf PfLegegeld der Stufe 3 besteht. 
Nicht erwähnt wird, dass § 1 (1) Z.6 Schwerarbeits·VO aLs weitere Voraussetzung das VorLie· 
gen einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von 80% fordert. Die EB wären diesbezügLich zu er· 
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